
 

 
KGV „Sonnenlehne II“ e.V. vertreten durch: Sitz Dresden V-2020/13 
Der Vorstand - Sören Oehm (Vorsitzender) Amtsgericht Dresden  
Steinbacher Straße 53/55 Norman Schramm (stellv. Vors.) VR 734  
01157 Dresden     veröffentlicht am 10. Oktober 2020 

Saisonende 2020 
Entlastung des Vorstands/ Beschlüsse 

Liebe Gartenfreunde und Vereinsmitglieder 
 
nach einem ungewöhnlichen und teils aufregenden Jahr beenden wir in zwei Wochen die 
Gartensaison.  
 
 Wann?  Samstag, 24.10.2020, 10:00 Uhr 
 Wo?  alle Gartenparzellen der KGV „Sonnenlehne II“ e.V. 
 
Bitte beachtet, dass zu o.g. Termin die Anwesenheitspflicht der Pächter besteht! 
 
Zu diesem Termin planen wir folgende Aktivitäten. 

1. Wasserabstellen/ Erfassen der Zählerstände 

Wir stellen die Wasserversorgung ab und ermitteln die Strom- und Wasserstände für die 
Abrechnung 2021. 
 
Die Wasseruhren sind erst nach Ablesen der Zählerstände zu demontieren. 
Bei gebrochenen oder nichtvorhandenen Plomben sowie fehlenden Zählerstände wird 
eine Strafgebühr von 10,00 € berechnet! 
 
Solltet ihr dennoch verhindert sein, sind die Zählerstände auf den bekannten Vordrucken  
bis zum 23.10.2020 an den Vorstand zu senden (vorstand@kgv-sonnenlehne2.de)oder 
im Briefkasten des Vorstandes – Schaukasten Zöllmener Straße einzuwerfen. 
Die Vordrucke können auf unserer Internetseite (www.kgv-sonnenlehne2.de) im Bereich 
„Schwarzes Brett/ Vereinsdokumente“ heruntergeladen werden. 

2. Vorstellung des Geschäftsberichtes 2019 sowie Entlastung des Vorstandes 

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist auch derzeit noch keine ordentliche 
Mitgliederversammlung und Neuwahl eines Vorstands möglich. Um dennoch die 
Geschäftsfähigkeit des Vereins zu erhalten, hat sich der noch amtierende Vorstand dazu 
entschlossen, den Mitgliedern den Geschäftsbericht vorzulegen und eine schriftliche 
Abstimmung durchzuführen. 
Der Geschäftsbericht umfasst: 

- Tätigkeitsbericht des Vorstands 2019 
- Kassenbericht / Jahresabschluss 2019 
- Bericht der Kassenprüfer 2019 

 
Hierzu werden wir ab 10 Uhr im Vereinshaus den Geschäftsbericht auslegen und mittels 
Stimmzettel die Entlastung durch die Mitglieder beschließen lassen. 
Weiterhin steht euch hier der Vorstand für alle Fragen zur Verfügung.  
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3. Vorlage der Beschlüsse, schriftliche Abstimmung 

Die für das Jahr 2020 abzustimmenden Beschlüsse sollen durch euch abgestimmt 
werden. Weitere Beschlussanträge können bis 22.10.2020 beim Vorstand eingereicht 
werden. 
3.1. Weiterführung der Reparaturumlage für die Jahre 2021 – 2024 

(a) Die Reparaturumlage bildet eine Rücklage, um die laufenden und neu 
auftretenden Havarien und Instandhaltungsmaßnahmen ohne Risiko der 
finanziellen Aufstellung des Vereins weiterhin gewährleisten zu können. 

(b) Für die Jahre 2021 bis 2024 soll die Reparaturumlage i.H.v. 15,00 € pro Jahr und 
Garten entrichtet werden. 

3.2. Verabschiedung der neuen Satzung 
(a) Um zukünftig den Anforderungen des Bundeskleingartengesetzes sowie den 

Bestimmungen zur Gemeinnützigkeit im Sinne des Steuer- und Vereinsrechts 
und den Auflagen des Amts für Grünflächen der Stadt Dresden gerecht zu 
werden, muss die Satzung des Vereins (Stand 30.09.1990) grundlegend 
überarbeitet werden. 

(b) Der Satzungsentwurf SZ-2020-01_Satzung_V2.3_ENTWURF_2020_02_27 
wurde euch mit der Vereinsinformation/ Jahresrechnung vom 29.02.2020 
zugesendet. 
Mitglieder, welche erst in diesem Jahr in unserem Verein aufgenommen wurden, 
haben den Satzungsentwurf zur Gartenübernahme erhalten. 

(c) Wir fordern euch daher auf, zur Beschlussfassung zu erscheinen, da eine neue 
Satzung für den Vereins unerlässlich ist. 

4. Abgabe der Nachweise für Einsatzstunden 

Wir bitten euch, das ausgefüllte und unterzeichnete Formular für die Meldung der 
Einsatzstunden spätestens am 24.10.2020 beim Vorstand abzugeben. 
 
Nicht eingereichte Meldungen können bei der Jahresabrechnung 2021 nicht 
berücksichtigt werden und es werden keine Einsatzstunden gutgeschrieben. 

 
Um die Hygieneanforderungen umsetzen zu können, können sich im Vereinshaus max. vier 
Mitglieder (exkl. Vorstand) gleichzeitig aufhalten. 
Bitte denkt an einen Mund-Nasen-Schutz. 
 
Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Daher bitten wir euch, uns bei den 
vorab genannten Punkten zu unterstützen und bedanken uns im Voraus für eure Mitwirkung. 
 
Der Vorstand 
 
 
i.V. Sören Oehm 
- Vorsitzender -  

Anlage(n): 
• Tätigkeits- / Geschäftsbericht 2019 
• Kassenbericht / Jahresabschluss 2019 
• Bericht der Kassenprüfer 2019 


